Strafaussetzung wegen
fehlender Drogenberatung

im Vollzug
§8 1, 21, 57, 105 JGG

Urteil des Jugendschéffengerichts des Amtsgerichts
Halle-Saale Kreis vom 26.07.1999

Sachverhalt:

Im Juli 1997 beendete der Freund
der Angeklagten die jahrelange Be-
ziehung. Diese Situation konnte die
Angeklagte schwer bewidltigen, so
dafl sie begann, Haschisch zu rau-
chen. Zunidchst arbeitete sie als
Kellnerin in einer Diskothek. Spéter
war sie ohne Beschéftigung. In die-
sem Zeitraum schlof sie sich einer
Gruppe von zum Teil delinquenten
Jugendlichen an, lebte in den Tag
hinein und begann mit dem massi-
ven Konsum von Drogen, insbeson-
dere Heroin. Zur Finanzierung ihres
Drogenkonsums beging die Ange-
klagte in der Folgezeit eine Vielzahl
von Straftaten. Nach eigenen Anga-
ben konsumierte sie taglich 3 bis 4 g
Heroin. Die Angeklagte wurde am
19.04.1999 vorldufig festgenom-
men und befand sich bis zur Haupt-
verhandlung am 26.07.1999 in Un-
tersuchungshaft. Wéhrend der
Untersuchungshaft stellte die Ange-
klagte einen Antrag auf Kontaktauf-
nahme mit der Drogenberatung
Halle. In einem Gesprich wurde
ihre Situation, insbesondere hin-
sichtlich ihrer Drogenabhéngigkeit,
erortert. Aufgrund dessen wurden
sodann durch die Drogenberatung
Antragsunterlagen fiir eine Lang-
zeittherapie an die Angeklagte ge-
sandt. Sie stellte daraufhin alle er-
forderlichen Antrdge und schrieb
Bewerbungen an verschiedene The-
rapieeinrichtungen. Durch den zu-
stindigen Arzt der Justizvollzugs-
anstalt wurde hinsichtlich ihrer
Drogenabhiéngigkeit ein &rztlicher
Bericht erstellt. Die dariiber hinaus
erforderliche Erstellung eines Sozi-
alberichtes sowie die Beantragung
der Kosteniibernahme beim Sozial-
versicherungstriager konnte jedoch
im weiteren nicht erfolgen, da es
dafiir der Hilfe von kompetenten
Fachdiensten - wie der Drogenbera-
tungsstellen — bedarf und diese der-
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zeit ihre Tétigkeit im Strafvollzug in
Halle eingestellt haben.

Wegen Raubes bzw. rduberischer
Erpressung in funf Fillen sowie we-
gen Diebstahls in 14 Fillen ist die
Angeklagte unter Einbeziehung ei-
nes fritheren Urteils zu einer Ein-
heitsjugendstrafe von zwei Jahren
verurteilt worden, dabei ist die Ent-
scheidung tiber die Strafaussetzung
zur Bewdhrung fiir die Dauer von
langstens drei Monaten vorbehal-
ten geblieben. Alle Taten hat die
Angeklagte begangen, um ihren
Drogenkonsum zu finanzieren.

Aus den Griinden:

Die Angeklagte war zum Tatzeit-
punkt 19 Jahre alt. Gemaf §§ 1 und
105 JGG hat das Gericht von der
Moglichkeit, das Jugendstrafrecht
anzuwenden, entsprechend dem
Vorschlag der Jugendgerichtshilfe
Gebrauch gemacht. ... Zur Ahndung
der Taten und zur erzieherischen
Einwirkung auf die Angeklagte er-
schien dem Gericht Erziehungs-
mafiregeln und Zuchtmitteln im
Sinne der §§ 9 und 13 JGG als nicht
mehr ausreichend, um erzieherisch
auf sie dahin einzuwirken, zukiinf-
tig ein Leben ohne Straftaten zu
fithren. Angesichts der vorhande-
nen strafrechtlichen Vorbelastun-
gen wiirden diese Mafinahmen die
Angeklagte nicht geniigend beein-
drucken. Erforderlich war deshalb
die Verhdngung einer Jugendstrafe.
Schédliche Neigungen im Sinne des
§ 17 11 JGG kommen insbesondere
in der Vielzahl der von der Ange-
klagten bisher begangenen Strafta-
ten zum Ausdruck. Dariiber hinaus
zeigt der Umstand, dafl sie sich be-
reits mehrfach vor Gericht hatte
verantworten miissen und sie ins-
besondere nach der Verurteilung
vom 17.02.1999 erneut strafrecht-
lich in Erscheinung getreten ist,
daf} sie es sich angewdhnt hat, re-

gelmaflig schwerwiegende Strafta-
ten zu begehen. Da die Angeklagte
bisher keine Lebensplanung bzw.
Perspektive entwickelt hat, kann
der Gefahr der Begehung weiterer
schwerwiegender Straftaten nur
durch die linger andauernde erzie-
herische Hilfe in Form einer Ju-
gendstrafe begegnet werden.

Bei der Bemessung der zu verhdn-
genden Jugendstrafe konnte zu
Gunsten der Angeklagten beriick-
sichtigt werden, daf sie die ihr vor-
geworfenen Taten umfassend ge-
standen und sie in der Hauptver-
handlung glaubhaft und deutlich
zum Ausdruck gebracht hat, daf sie
ihr Fehlverhalten einsieht und
ernsthaft bereut. Des weiteren
konnte zu Gunsten der Angeklag-
ten der Umstand in Betracht gezo-
gen werden, da sie die Straftaten
zur Finanzierung ihres Drogenkon-
sums begangen hat und sie bei der
Tatbegehung aufgrund ihrer Dro-
genabhingigkeit in ihrer Schuld-
fahigkeit beeintrachtigt war, § 21
StGB.

Zu Lasten der Angeklagten fiel je-
doch ins Gewicht, dafl sie bereits
mehrfach einschldgig strafrechtlich
in Erscheinung getreten ist, sie sich
schon wiederholt vor Gericht hatte
verantworten miissen, sie die ihr
durch das Gericht erteilten Aufla-
gen nicht erfiillt hat und trotz der
gegen sie verhdngten Sanktionen
erneut eine Vielzahl gleichartiger
Straftaten begangen hat.

Unter Abwégung der fiir und ge-
gen die Angeklagte sprechenden
Umsténde hielt das Gericht zur er-
zieherischen Einwirkung auf die
Angeklagte die Verhdngung einer
Einheitsjugendstrafe von zwei Jah-
ren fiir erforderlich, aber auch fiir
ausreichend. Dabei war gemaf3 § 31
II JGG die Verurteilung vom
17.02.1999 einzubeziehen.

Gemafl § 21 I und II in Verbin-
dung mit § 57 I JGG war zu ent-
scheiden, ob die Vollstreckung der
gegen die Angeklagte verhidngten
Jugendstrafe zur Bewdhrung ausge-
setzt werden kann. ... Mithin ist
zum Zeitpunkt der Hauptverhand-
lung festzustellen, ob aus erzieheri-
scher Sicht die Einwirkung durch
den Jugendstrafvollzug erforderlich
widre, um die Angeklagte zu einem
sozialaddquaten und normenge-
rechten Verhalten zu erziehen.

Im vorliegenden Fall war zu eru-
ieren, dafl die Ursache fiir die von
der Angeklagten begangenen Straf-
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taten in deren bestehender Drogen-
abhdngigkeit lag. Entsprechend ist
hinsichtlich einer etwaigen Straf-
aussetzung zur Bewdhrung zu pri-
fen, ob durch die erzieherischen
Einwirkungen des Jugendstrafvoll-
zuges diese Ursache beseitigt wer-
den kann. Da die Angeklagte sich
nunmehr seit mehr als drei Mona-
ten in Untersuchungshaft befunden
hat, ist davon auszugehen, daf} ein
korperlicher Entzug von Drogen bei
ihr stattgefunden hat. Jedoch be-
steht erfahrungsgemdfl bei Drogen-
konsumenten weiterhin eine psy-
chische Abhingigkeit, da eine
tatsichliche ~ Entwohnung nur
durch eine entsprechende Dro-
gentherapie zu erreichen ist.

Nach Auffassung des Gerichtes
wire vorliegend zundchst die Voll-
streckung des Jugendstrafe geboten,
bis die Voraussetzungen fiir die Auf-
nahme einer Drogentherapie durch
die Angeklagte vorliegen, da bei ei-
ner Entlassung in das bisherige Um-
feld die begriindete Gefahr besteht,
daf die Angeklagte erneut mit dem
Konsum von Drogen beginnt und
zur Finanzierung dessen wiederum
gleichartige  Straftaten begehen
wird. Es wére mithin zu einem spéa-
teren Zeitpunkt gemdf § 35 BtmG
die eventuelle Zuriickstellung der
Strafvollstreckung zum Zwecke der
Aufnahme einer Drogentherapie zu
priifen gewesen.

In diesem Zusammenhang war
festzustellen, daf} die Beantragung
einer Drogentherapie durch Strafge-
fangene zum jetzigen Zeitpunkt in
den Justizvollzugsanstalten in Halle
nicht moglich ist, da die Drogenbe-
ratung Halle ihre Tatigkeit dort ein-
gestellt hat. Da es aber gerade dieses
Fachdienstes bedarf, um die Voraus-
setzungen fiir die Aufnahme einer
Drogentherapie, ndmlich Erarbei-
tung von entsprechenden Stellung-
nahmen, Einschdtzungen sowie Be-
antragung der Kostenzusage des So-
zialversicherungstragers, zu erfiil-
len, ist es fiir einen Verurteilten,
welcher sich im Strafvollzug befin-
det, derzeit nicht mdglich, selbstdn-
dig die Aufnahme einer Drogenthe-
rapie zu erreichen. Somit ist zu
konstatieren, dafl bei einer Voll-
streckung der gegen die Angeklagte
verhdngten Jugendstrafe die erfor-
derliche erzieherische Einwirkung
hinsichtlich der Beseitigung der Ur-
sachen ihres strafbaren Handelns
nicht gewdhrleistet werden konnte.
Daher war nach Auffassung des Ge-


https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-1-38

richts gemafl § 21 I JGG die Voll-
streckung der verhidngten Jugend-
strafe zum jetzigen Zeitpunkt nicht
geboten.

Eine Aussetzung der verhdngten
Jugendstrafe zur Bewdhrung kdme
andererseits aber nur in Betracht,
wenn die beabsichtigte Aussetzung
zur Bewdhrung mit der Weisung
verbunden werden kann, daf die
Angeklagte sich einer Entziehungs-
kur unterzieht. Da der dafiir erfor-
derliche Therapieplatz aber noch
nicht zur Verfiigung steht, somit
eine abschliefende Bewertung der
zu stellenden Prognose nicht mog-
lich ist, konnte eine endgiiltige
Entscheidung {iber die Strafausset-
zung zur Bewdhrung nicht getrof-
fen werden. Da gemdf} § 57 I JGG
die Moglichkeit besteht, dafl die
Entscheidung dariiber nachtraglich

FachkongreR:
Rechtsextreme Jugend:

Eine Erschiitterung der
Gesellschaft?

Termin: 8. bis 10. Marz 2000
Ort: Universitit Leipzig

Schwerpunkte des Kongresses bil-
den die Fragen nach den Ursachen,
Ausdrucksformen sowie Pravention
und Intervention von Rechtsextre-
mismus.

Referentinnen: Prof. Dr. Christel
Hopf, Georg Seefllen, Diedrich Die-
drichsen, Prof. Dr. Micha Brumlik
u.v.m.

Veranstalter:

Stadt Leipzig, Universitdt Leipzig,
Hochschule fiir Technik, Wirtschaft
und Kultur Leipzig, Deutsches Ju-
gendinstitut (DJI) Bundesarbeitsge-
meinschaft RAA, Friedrich Ebert
Stiftung

Informationen:

Hochschule fiir Technik, Wirtschaft
und Kultur Leipzig (FH)
Tagungsbiiro

Fachbereich Sozialwesen

Frau Sabine Kotalla

Postfach 30 00 66

04251 Leipzig

Telefon: 0341-58044 -27

Fax: 0341-58044 -07

Email:
kotalla@sozwes.htwk-leipzig.de

durch einen gesonderten Beschlufl
ergeht, hat das Gericht im vorlie-
genden Fall davon Gebrauch ge-
macht und sich die Entscheidung
iber die Strafaussetzung zur Be-
wéhrung fiir die Dauer von drei
Monaten vorbehalten. Um die spa-
tere Entscheidung vorzubereiten
und der Angeklagten die Mdoglich-
keit zu geben, die entsprechende
Voraussetzung dafiir zu schaffen,
dafy eine giinstige Sozialprognose
zu stellen ist, hat das Gericht der
Angeklagten entsprechende Aufla-
gen erteilt.

Anmerkung:

Wie Kkonnen Richterinnen und
Richter bei der konkreten Entschei-
dung eines Einzelfalles auf die Kri-
minal-, Rechts- und Finanzpolitik
EinfluR nehmen? Im Urteil allen-

falls dadurch, daff auf aktuelle Mif3-
stinde hingewiesen wird. Kritisiert
werden sollte die Tatsache, daf§ auf-
grund fehlender finanzieller Mittel
eine Suchtbetreuung in den Haftan-
stalten des Landes Sachsen nicht
mehr moglich war. In der miindli-
chen Urteilsverkiindung hat die
Vorsitzende Richterin ausdriicklich
erklart: »Auch wenn das Urteil ko-
misch wirkt, darf es nicht zu Lasten
von Gefangenen gehen.« Entgegen
dem Antrag der Staatsanwaltschaft
hat sie bewuf3t keine Freiheitsstrafe
verhdngt. Sie sei »nicht ldnger be-
reit, das mitzumachen«, sondern be-
tonte die Notwendigkeit einer kom-
petenten Suchtberatung auch und
gerade im Vollzug. Flankierend zur
Bewahrung sollte sie sich vom alten
Bekanntenkreis und dem {tblichen
Szenentreff fernhalten. Einhundert

Teilnahmegebiihr:

75~ DM (fiir Studierende und Ar-
beitslose erméfigt: 45— DM) ohne
Unterkunft und Verpflegung (Hotel-
informationen kénnen im Tagungs-
biiro eingeholt werden).

Tagung

Gewalt, Sexualitiat und
Delinquenz. Interdisziplinare
Perspektiven

Termin: 31. Marz bis 2. April
2000

Ort: Universitat Ulm

Gewalt, Sexualitdt und Delinquenz
aus interdisziplindren Perspektiven
betrachten heifdt, sie in ihren viel-
faltigen, individuellen, kollektiven,
kulturellen, sozialen und rechtli-
chen Dimensionen aufzugreifen.
Die eingeladenen Referentinnen
und Referenten reprdsentieren nicht
nur verschiedene Wissenschaften
wie Soziologie, Psychologie, Krimi-
nologie, Literatur- und Medienwis-
senschaft, sondern ebenso unter-
schiedliche methodische Herange-
hensweisen. Dariiber zu einem ver-
tieften Austausch zu kommen, ist
die Absicht der Veranstalter.

Veranstalter:

Sektion Forensische Psychotherapie
und Psychosomatische Medizin der
Universitdit Ulm in Zusammenar-

beit mit der Gesellschaft fiir inter-
disziplindre wissenschaftliche Kri-
minologie (GIWK)

Information:

Karin Findling

Telefon: 0731-502-5671

Fax: 0731-502-5672

Email: findling@sip.medizin.uni-ulm.de

Call for Papers
Workshop/Tagung: Leitbild
der Polizei (Empirische Poli-
zeiforschung II)

Seit einigen Jahren werden in der
deutschen Polizei sogenannte Leit-
bilder diskutiert, in den meisten
Landerpolizeien sind sie schon um-
gesetzt. Eine fundierte sozialwissen-
schaftliche Auseinandersetzung
ging diesem Prozess jedoch ebenso
wenig voraus wie eine institutions-
interne oder gar institutionsiiber-
greifende Diskussion. Zumindest ist
nicht nachhaltig tiber die Grenzen
der Organisation(en) hinaus davon
berichtet worden. Der Workshop
will deshalb erstens die mdoglicher-
weise schon bestehenden Grundla-
gen- beziehungsweise Begleitfor-
schungen zum Thema Leitbild der
Polizei bekannt machen. Zum an-
deren sollen aber auch grundsitzli-
che Arbeiten zum Leitbild disku-
tiert bzw. angeregt werden. Wir
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Arbeitsstunden kamen als Auflage
hinzu. Die dreimonatige sogenannte
Vorbewdhrung sollte dazu dienen,
einen Therapieplatz zu finden.

Das Urteil ist in den Medien hef-
tig kritisiert worden. Dem ist jedoch
entgegenzuhalten, dafl der deutli-
che Appell eine vielleicht seltene,
aber um so mutigere Entscheidung
darstellt. Schade nur, daf die Ange-
klagte inzwischen wieder riickfallig
geworden ist, so daf3 sich die Frage
nach einer ambulanten Alternative
zum Vollzug wohl nicht mehr stel-
len wird. Immerhin hat das Landge-
richt die erstinstanzliche Entschei-
dung im wesentlichen bestétigt.

Prof. Dr. Bernd-Riideger Sonnen lehrt
Strafrecht an der Universitit Ham-
burg, ist Vorsitzender der DV]J und
Mitherausgeber dieser Zeitschrift

wollen nach den guten Erfahrun-
gen mit dem Austausch zwischen
Theorie- und Empiriearbeiter/innen
innerhalb und auflerhalb der Poli-
zei in Rothenburg (Tagung im Okto-
ber 1999 zum Thema: Forschung
fiir die Polizei trifft Forschung iiber
die Polizei) nun in Perspektiven-
vielfalt konkretere Projekte bzw.
Fragestellungen angehen.

Die Tagung soll stattfinden vom 6.
bis zum 8. Juli 2000 an der Fach-
hochschule der Polizei Sachsen-
Anhalt (entweder in Aschersleben
selbst oder in der Fortbildungsstatte
in Riibeland/Harz - dies ist von der
Zahl der Teilnehmenden abhdngig).
Einsendeschlufy fiir Referatsvor-
schldge: 29. Februar 2000. Der Vor-
bereitungsgruppe gehoren an: Hans
Asmus, Jiirgen Marx (Fachhochschu-
le der Polizei Sachsen-Anhalt), Rafael
Behr (Universitdt Frankfurt), Karl-
hans Liebl (Fachhochschule fiir Poli-
zei Sachsen), Thomas Ohlemacher
(Kriminologisches Forschungsinsti-
tut Niedersachsen).

Referatsangebote und
Anmeldungen bitte an:

Dr. Thomas Ohlemacher
Kriminologisches Forschungsinsti-
tut Niedersachsen, Liitzerodestr. 9,
30161 Hannover

Tel. 0511-34836-13

Email:
ohlemacher@kfn.uni-hannover.de

Ertaubnis Ist



https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-1-38

	Sachverhalt:
	Aus den Gründen:
	Anmerkung:

